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henden Verdacht einer Straftat zu unter
richten, ohne daß dieses Organ oder 
Kollektiv den Beschuldigten oder den 
Angeklagten aus dem unmittelbaren Zu
sammenleben kennt.

§56
Gesellschaftliche Verteidiger
(1) Der gesellschaftliche Verteidiger soll 
alle entlastenden, die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit mindernden oder ausschlie
ßenden Umstände Vorbringen, entspre
chende Anträge, speziell Beweisanträge, 
stellen, die Bereitschaft zur Bürgschafts- 
Übernahme vortragen, vor seinem Kollektiv 
oder gesellschaftlichen Organ über die 
Ergebnisse der Hauptverhandlung berich
ten und an der Auswertung des Verfahrens 
mitwirken. Er ist berechtigt, vom gesell
schaftlichen Auftrag zurückzutreten, wenn 
in der Beweisaufnahme neue belastende, 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit we
sentlich erhöhende oder diese begründende 
Umstände festgestellt wurden.
(2) Ein gesellschaftlicher Verteidiger soll 
insbesondere beauftragt werden, wenn 
nach der Auffassung des Kollektivs oder 
gesellschaftlichen Organs unter Berücksich
tigung der Schwere des bestehenden Tat
verdachts und des bisherigen Verhaltens 
des Beschuldigten oder des Angeklagten 
eine Strafe ohne Freiheitsentzug oder 
der Verzicht auf Strafe möglich erscheinen. 
Ein gesellschaftlicher Verteidiger sollte 
auch beauftragt werden, wenn der Ver
dacht einer schweren Straftat besteht, 
nach der Auffassung des Kollektivs oder 
gesellschaftlichen Organs aber außerge
wöhnlich mildernde Umstände vorliegen 
oder schwerwiegende Zweifel an der Schuld 
bestehen.

§57
Bürgschaft
(1) Kollektive der Werktätigen können die 
Bürgschaft für Angeklagte und Verurteilte 
übernehmen. Ausnahmsweise können auch 
einzelne zur Erziehung des Täters befä
higte und geeignete Bürger die Bürgschaft 
übernehmen.
Sie haben das Recht,
— dem Gericht vorzuschlagen, eine Strafe 

ohne Freiheitsentzug auszusprechen und 
die Verpflichtung zu übernehmen, die 
Erziehung des Verurteilten zu gewähr
leisten ;

— dem Gericht eine Strafaussetzung auf 
Bewährung vorzuschlagen und die Ver
pflichtung zu übernehmen, die weitere 
Erziehung des Verurteilten zu gewähr
leisten.

(2) Die Bürgschaftserklärung soll kontrol
lierbare Verpflichtungen enthalten.

Anmerkung: Vgl. §31 StGB.

Dritter Abschnitt 
Übergabe von Strafsachen 
an die gesellschaftlichen Organe 
der Rechtspflege

§58
Voraussetzungen der Übergabe
(1) Über Vergehen beraten und entscheiden 
die gesellschaftlichen Organe der Rechts
pflege, wenn im Hinblick auf die eingetre
tenen Folgen und die Schuld des Täters die 
Handlung nicht erheblich gesellschaftswid
rig ist und wenn unter Berücksichtigung 
der Tat und der Persönlichkeit des Täters 
eine wirksame erzieherische Einwirkung 
durch das gesellschaftliche Organ der 
Rechtspflege zu erwarten ist Diese Sachen 
sind durch die staatlichen Organe der 
Rechtspflege zu übergeben, wenn der Sach
verhalt vollständig aufgeklärt ist und der 
Täter seine Rechtsverletzung zugibt. Bei 
fahrlässigen Straftaten kann die Sache 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechts
pflege auch dann übergeben werden, wenn 
ein erheblicher Schaden eingetreten ist, 
jedoch die Schuld des Täters infolge außer
gewöhnlicher Umstände gering ist.
(2) Die gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege beraten und entscheiden auch 
über Verfehlungen.

Anmerkungen: 1. Vgl. Ziff. 1.1. der RL 
Nr. 26 des Plenums des OG vom 24. 3.1976 
zum Zusammenwirken der Gerichte 
mit den Schiedskommissionen (GBl. Sdr. 
Nr. 870). Sie lautet:

»I.
Zur Beratung wegen Vergehen
1.1.
Zu den Übergabevoraussetzungen (§ 23 
SchKO, § 28 StGB, § 58 StPO)
Den Schiedskommissionen (SchK) können 
von den Gerichten alle Vergehen überge
ben werden, die im Hinblick auf die ein
getretenen Folgen und die Schuld des
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